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. Im § 3 (Vorkehrungen gegen zufällige Berührung) wird
als Pkt. 3 folgende Bestimmung ~ingeschaltet:

3 Bei seitlicher Annäherung von Fr,ei1eitungen an Ge
bäude slind die Leitungen so zu fÜlhr,en, daß de:r fr,eie M,in
destrubsrt,and :spaJilll1:ungffihrenc1er T,eile von den näcihsuge·
leg,enen ·festen Gebäudeteilen 5 m beträgt, wobei ,das Aus-,
schwingen der Leiterdiurch den W~nddruck ,gemäß § 15 b)
entsprechend zu herü~s,ichtI1gen ist; in saohlicih begründe
ten A:usll!3Jhmsfällen kann die,ser Mi'lldiestruooitum.id bis 3Juf
3 m herabg,e,s,etzt werden.

Bei Bemelssung der Abstände 1st auf .die unbehinderte
Durchführung von F,euerlö.scharbeiten, sowie auf eine aUen
falLs erforderliche Auf,stellung von B3Jug,ertisten und die
Arbeiten auf diesen tunlichst Rücl!Jsicht zu nehmen.

Bel Ainnähemng an Gebämde, die zur ,selben Strom
liefe1'U1lJgJsanl3Jg,egehören w1e die Lei1JThng, ,slind auch klei
nere Abstände al,s 3 m zulässig, wenn gee1gnete Schutzvor
kehrungen g,egen zufällige Berührung der Leitullig ,g,e,troffen
werKten.

Die Bestimmungen des PM. 3 gelten nicht tür Nieder- {
spannungsjl'eileitungen. \
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